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Stadt 

Heidelberg 

D ruc ks ache: 

0 0 3 6 / 2 0 2 3 / I V  
D a t um: 

23.02.2023 

Fe de rführung: 

Dezernat V, Bürger- und Ordnungsamt 

B e t eiligung: 

 

B e t reff: 

Tierschutz - Information über Maßnahmen zum Schutz 
fre ilebender Katzen und zum Stand 

Ka tzenschutzverordnung 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: K en ntnis genommen: Han dzeichen: 

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

08.03.2023 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 23.03.2023 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

B eschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 03. April 2023 
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Zusammenfassung der Information:  

Der Haupt- und Finanzausschuss und der Gemeinderat nehmen die Information der Vete-
rinärverwaltung über die Maßnahmen zum Schutz freilebender Katzen und zum Stand Kat-
zenschutzverordnung zur Kenntnis. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  
 einmalige / laufende Kosten Ergebnishaushalt 5.100 
  

Einnahmen:  
 keine  
  

Finanzierung:  
  
  
Folgekosten:  

 Die Abschätzung der jährlichen Folgekosten ist der Be-
gründung zur Vorlage (Seite 3.2) zu entnehmen. 

 

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Der Erlass einer Katzenschutzverordnung ist an die engen Voraussetzungen des § 13 b 
(Tierschutzgesetz) TierSchG gebunden. Die Veterinärabteilung beim Bürger- und Ord-
nungsamt informiert den Gemeinderat über die aktuelle Situation und beobachtet die Lage 
fortlaufend, um bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen eine Katzenschutzver-
ordnung erlassen zu können. 

 



 

Drucksache:  

0 0 3 6 / 2 0 2 3 / I V  . . .  
00347638.doc 

 

- 2.2 - 

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.03.2023 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.03.2023 

20.2 Tierschutz – Information über Maßnahmen zum Schutz freilebender Katzen 
und zum Stand Katzenschutzverordnung 
Informationsvorlage 0036/2023/IV 

Stadtrat Ehrbar erklärt, das Thema stehe seit mehr als zehn Jahren auf der Agenda. Es sei 
nicht nachvollziehbar und sehr ärgerlich, warum man bei diesem Thema nicht vorankom-
me. Des Weiteren habe man um Zuziehung eines Vertreters des Katzenschutzvereins 
Straßenkatzen e. V. (siehe Text im Antrag, Drucksache 0011/2023/AN) gebeten – der Verein 
setze sich seit Jahren intensiv mit der Problematik in Heidelberg auseinander. Diese Zu-
ziehung sei heute nicht erfolgt. 

Er stellt daraufhin den Antrag 

den Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses zu 
vertagen und in dieser Sitzung eine Vertreterin / einen Vertreter des Katzenschutzvereins 
Straßenkatzen e. V. zuzuziehen. 

Herr Köster, Leiter des Bürger- und Ordnungsamtes, und Bürgermeister Erichson entgeg-
nen, der Erlass einer Katzenschutzverordnung stelle einen Eingriff in die Grundrechte dar. 
Dies sei an hohe Voraussetzungen (zum Beispiel den Tatbestand einer hohen Population) 
geknüpft. Derzeit seien die Voraussetzungen zum Erlass einer Katzenschutzverordnung 
jedoch nicht erfüllt. 

Um einen weiteren Zuwachs zu vermeiden, würden bereits Einfangversuche unternom-
men und Tiere registriert beziehungsweise kastriert. Auch die Arbeit des Vereins Straßen-
katzen e. V. wisse man zu schätzen, denn ohne sie gäbe es weitaus höhere Populationen. 
Die gute Arbeit verhindere aber auch den (zwingenden) Erlass einer Verordnung. Des Wei-
teren arbeite man mit Tierheimen zusammen, um weitere Populationen ausfindig zu ma-
chen und eine Vermehrung zu vermeiden. 

Anschließend findet ein reger Austausch im Gremium statt. Hauptsächlich geht es dabei 
um das weitere Vorgehen und das Format der Diskussion zu diesem Thema. Ein Teil des 
Gremiums spricht sich für eine Vertagung in den nächsten Haupt- und Finanzausschuss 
unter Zuziehung des Vereins Straßenkatzen e. V. aus. Ein anderer Teil ist der Auffassung, 
dass man hier im Gremium nicht auf einen Nenner komme und daher eine Vertagung kei-
nen Sinn mache. Es sollten Gespräche mit allen Beteiligten geführt werden – aber in einem 
anderen Format. 
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Bürgermeister Erichson schlägt daraufhin vor, eine Arbeitsgruppe einzurichten, in der 
Mitglieder des Gemeinderates und der Verwaltung sowie ehrenamtliche Personen (zum 
Beispiel aus dem Verein Straßenkatzen e. V.) vertreten seien. 

In einem gemeinsamen Workshop könne dann über dieses Thema gesprochen werden. Die 
Ergebnisse des Workshops würden in einer Informationsvorlage festgehalten. 

Er sagt eine Behandlung des Themas vor der Sommerpause 2023 zu. 

Auf Nachfrage von Erstem Bürgermeister Odszuck sind die Mitglieder des Haupt- und Fi-
nanzausschusses mit dieser Vorgehensweise einverstanden. 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 
Erster Bürgermeister 

 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 23.03.2023 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 23.03.2023 

31.2 Tierschutz – Information über Maßnahmen zum Schutz freilebender Katzen und zum Stand 
K atzenschutzverordnung 
Informationsvorlage 0036/2023/IV  

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner weist auf die Beratung im Haupt- und Finanzaus-
schuss vom 08.03.2023 und den dort festgehaltenen Arbeitsauftrag hin, dass vor der 
Sommerpause 2023 ein gemeinsamer Workshop mit allen Beteiligten stattfinden solle. Die 
Ergebnisse des Workshops werden in einer Informationsvorlage festgehalten. 

Es melden sich zu Wort 
Stadträtin Stolz, Stadtrat Dr. Lutzmann, Stadtrat Geschinski 

In der Aussprache sprechen sich die Stadträtinnen und Stadträte nochmal für den vorge-
sehenen Workshop aus. Wichtig sei, dass in diesem Workshop die ehrenamtlichen Perso-
nen, die Mitglieder des Gemeinderates und die Verwaltung auf Augenhöhe miteinander 
umgehen. 

Bürgermeister Erichson betont, dass gegenseitiger Respekt von allen Beteiligten wichtig 
sei und gelebt werden müsse. 

Nach dieser kurzen Aussprache nehmen die Mitglieder des Gemeinderates die Informati-
onsvorlage unter Berücksichtigung des Arbeitsauftrages aus dem Haupt- und Finanzaus-
schuss zur Kenntnis. 

An die Verwaltung ergeht folgender Arbeitsauftrag: 

In einem gemeinsamen Workshop wird vor der Sommerpause 2023 über dieses Thema ge-
sprochen. Die Ergebnisse des Workshops werden in einer Informationsvorlage festgehal-
ten. 

gezeichnet  
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Zusage 
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Begründung:  

Auf die Anträge der Bunten Linken vom 05.12.2022, der CDU vom 19.12.2022 und den Formulierungs-
vorschlag der Landestierschutzbeauftragten Frau Dr. Stubenbord aus 2018 für den Erlass einer Kat-
zenschutzverordnung wird Bezug genommen.  
Seit die Landesregierung die Möglichkeit für die Kommunen geschaffen hat, Katzenschutzverordnun-
gen als kommunale Satzungen im eigenen Zuständigkeitsbereich zu verabschieden, fordern Katzen-
schutzverbände und Tierschützer diese für das Stadtgebiet Heidelberg. Es wird jeweils vorgetragen, 
dass Elend, Schmerzen, Leiden aufgrund der Populationsgrößen unter den freilebenden Katzen auch 
in Heidelberg vorhanden seien.  
Nach den engen Voraussetzungen des § 13 b TierSchG müssen im Stadtgebiet hohe Populationen frei-
lebender Katzen mit schlechtem Ernährungs- und Gesundheitszustand vorhanden sein und sämtli-
che anderen geeigneten Maßnahmen mit dem Ansatz Einfangen-Kastrieren-Freisetzen müssen aus-
gereizt sein und keinen Erfolg gebracht haben. Erst dann ist eine Verordnung mit einer Kastrations-
pflicht basierend auf § 13 b TierSchG zulässig. 

Auch aus der Bevölkerung werden der Verwaltung verschiedentlich Grundstücke und Bereiche mit 
größeren Katzenkolonien genannt. Um diesen Hinweisen nachgehen und dem Tierschutzauftrag ge-
recht werden zu können, ist die Veterinärabteilung dabei auf Zahlen, Daten und Fakten der Hinweisge-
ber angewiesen. Das Erfordernis diesbezüglicher Angaben wurde und wird den Hinweisgebern re-
gelmäßig kommuniziert. So fand beispielsweise ein ausführliches Gespräch mit Vertreterinnen des 
Vereins Straßenkatzen e. V. am 30.04.2018 statt. In diesem Zusammenhang teilte der Verein mit, dass 
ihn jede Kastrationskatze durchschnittlich 200 Euro koste. 
In einem der letzten Schreiben des Vereins Straßenkatzen e. V. vom 05.07.2021 nennt dieser eine An-
zahl von über 350 Kastrationen verwilderter Hauskatzen im Zeitraum 2014 bis 2021. Genauere Erhe-
bungen oder Angaben wurden leider nicht gemacht. 
Die Bunte Linke nennt in ihrem vorliegenden Antrag vom 05.12.2022 eine Zahl von insgesamt 85 Tie-
ren, die der Verein Straßenkatzen e. V. im Jahr 2020 kastriert haben soll. Die zugrundeliegenden Da-
ten wurden der Veterinärabteilung leider nicht vorgelegt. 

Nachdem Straßenkatzen e. V. nach eigener Aussage sein Engagement hinsichtlich Einfangen, Kastra-
tion, Freilassen freilebender Katzen im Stadtgebiet Heidelberg eingestellt hat, führt die Veterinärver-
waltung seit Sommer 2021 eigene Maßnahmen zur Erlangung belastbaren Datenmaterials durch. Die-
se sind: 

 Befragung des Tierheims Heidelberg und von 22 Tierarztpraxen in der Umgebung  

 Vor-Ort-Termine durch die Amtsveterinäre mit Befragung der anwesenden Personen 

 Einsatz von Wildkameras zur Überprüfung möglicher Hotspots 
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 Vertrag mit externem Dienstleister für Transport und Erstversorgung kranker Tiere, insbe-
sondere für Zeiten außerhalb der Bürozeiten der Veterinärabteilung  

 Unterstützung engagierter Tierschützer und des Tierheims beim Einfangen w ildlebender Kat-
zen sowie Kostenübernahme für Kastration, Chip-Kennzeichnung und Nachbehandlung die-
ser Katzen.  

Nachweislich der vorliegenden Rechnungen handelte es sich in 2022 um 19 freilebende Katzen im 
Stadtgebiet Heidelberg, die mit Hilfe von aktiv tätigen Tierschützern und dem Tierheim Heidelberg 
beobachtet, eingefangen, kastriert und wieder freigelassen oder weitervermittelt wurden. Die Kosten 
für Kastration, Chip-Kennzeichnung und Nachbehandlung betrugen 5.100 Euro. 

Stellt man die 85 Tiere aus dem Jahr 2020 in Relation zu den 19 Tieren in 2022, zeigt sich, dass die ge-
ringer belastenden Maßnahmen mit dem Ansatz Einfangen-Kastrieren-Freisetzen offenbar (noch) 
für eine Populationsverminderung und damit eine Reduzierung der Schmerzen, Leiden und Schäden 
für die freilebenden Katzen ausreichen.  
Bisher waren die alternativen Maßnahmen dank des ehrenamtlichen Engagements erfolgreich. 
Selbst nach den Beobachtungen des Tierheims Heidelberg sind die Zahlen rückläufig. 
Damit greifen noch andere Maßnahmen als Alternativen zu einer Katzenschutzverordnung. 

Die Verwaltung kommt deshalb zu dem Ergebnis, dass die Stadt die Situation der freilebenden Katzen 
im Griff hat, und die hohen Voraussetzungen für den Erlass einer solchen Katzenschutzverordnung in 
Heidelberg derzeit nicht gegeben sind. 

Ausblick: 
Neben der Weiterführung der bereits genannten Maßnahmen bittet die Veterinärabteilung per Email 
um Mithilfe von Gartenbauvereinen, Kleingartenvereinen und anderen, um hier detailliertere und be-
lastbarere Hinweise auf Populationen von freilebenden Katzen zu erhalten. An möglichen Hotspots 
sollen weitere Wildkameras installiert werden. Außerdem ist eine Aufklärungskampagne für Halter 
von Freigängerkatzen in der Presse geplant.  

Die Lage wird fortlaufend beobachtet. Sollten die alternativen Maßnahmen nicht mehr zur Reduzie-
rung der Katzenproblematik beitragen, wird die Verwaltung umgehend eine Kat-
zenschutzverordnung erlassen. 
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwic klungspla-
ne s / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
N ummer/n: 
( C odierung)  

+  /  - 
b e rührt: 

Z i el/e: 

QU 3 + Bürger/innenbeteiligung und Dialogkultur fördern. 

  Be gründung: 

  Die Verwaltung geht jedem Hinweis auf Tierschutzrelevanz nach. 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine  
 

gezeichnet 
Wolfgang Erichson 

 

Anlagen zur Drucksache:  

N ummer: Be zeichnung  

01 Formulierungsvorschlag für eine kommunale Katzenschutzverordnung nach 
§ 13b Tierschutzgesetz mit Erläuterungen 
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